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§24
Beweismittel

(1) Im Strafverfahren sind folgende Beweismittel zulässig:
1. Zeugenaussagen und Aussagen sachverständiger Zeugen;
2. Sachverständigengutachten;
3. Aussagen von Beschuldigten und Angeklagten;
4. Beweisgegenstände und Aufzeichnungen.

(2) Beweismittel sind auch Aussagen von Vertretern der Kollektive, 
soweit sie die Mitteilung von Tatsachen zum Inhalt haben.

f Zeugenaussagen und Aussagen sachverständiger Zeugen !
§25

Aussagepflicht

Der Zeuge ist zur Aussage vor dem Gericht, dem Staatsanwalt und den 
Untersuchungsorganen verpflichtet. Er hat diese Organe bei der Erfor- ' 
schung der Wahrheit im Strafverfahren zu unterstützen.

Recht zur Aussageverweigerung 
§26

(1) Zur Verweigerung der Aussage sind berechtigt:
1. der Ehegatte des Beschuldigten oder Angeklagten;
2. die Geschwister des Beschuldigten oder Angeklagten;
3. Personen, die mit dem Beschuldigten oder dem Angeklagten in ge

rader Linie verwandt oder durch Annahme an Kindes Statt verbun
den sind.

Dieses Recht besteht nicht, soweit nach dem Strafgesetz Anzeige zu 
erstatten ist.

Anmerkung: Vgl. § 225 StGB.

(2) Diese Personen sind vor jeder Vernehmung über ihr Recht zur 
Verweigerung der Aussage zu belehren. Sie können den Verzicht auf 
dieses Recht auch wanrena der vernenmung widerrufen.

§27
(1) Zur Verweigerung der Aussage sind berechtigt: 1 2

1. geistliche über das, was ihnen bei der Ausübung der Seelsorge anVer- 
traut worden oder bekannt geworden ist;

2. Rechtsanwälte, Notare,-Ärzte, Zahnärzte, Psychologen, Apotheker und
Hebammen spwie deren Mitarbeiter über 'das, was ihnen bei der Aus- 
übung ihres Berufes oder ihrer Tätigkeit anvertraut worden öder 
bekannt geworden .ist. * '


